
Übergangsverordnung betreffend den Übergang von der bisherigen Schullaufbahn zur 
neuen harmonisierten Schullaufbahn (Übergangsverordnung Schulharmonisierung) 

Änderung vom 16. Dezember 2014 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beschliesst: 

I. 
Die Übergangsverordnung betreffend den Übergang von der bisherigen Schullaufbahn zur neuen har-
monisierten Schullaufbahn (Übergangsverordnung Schulharmonisierung) vom 31. Januar 2012 wird 
wie folgt geändert: 

§ 6a Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

1 In den E-Zug (sowie den A-Zug) können in den Schuljahren 2015/16 und 2016/17 die Schülerinnen 
und Schüler übertreten, die im Zeugnis des 8. Schuljahres die folgende Voraussetzung erfüllen: Die 
Summe der dreifach gezählten Zeugnisnoten in den Fächern Deutsch und Mathematik und den drei-
fach gezählten gerundeten Durchschnitt aus den Zeugnisnoten in den Fächern Geographie/Naturlehre 
und Geschichte und der eineinhalbfach gezählten Zeugnisnoten in den Fächern Französisch und Eng-
lisch und den einfach gezählten gerundeten Durchschnitt aus den Zeugnisnoten in den Fächern bildne-
risches Gestalten, textiles Gestalten und technisches Gestalten und der einfach gezählten Zeugnisnoten 
in den Fächern Musik und Sport ergibt mindestens den Wert 67,5 
(3*D+3*M+3*GN/Gs+1,5*F+1,5*E+BG/TexG/TechG+Mu+Sp≥ 67,5). 

§ 6b Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

1 In den P-Zug (sowie den E-Zug und den A-Zug) können in den Schuljahren 2015/16 und 2016/17 die 
Schülerinnen und Schüler übertreten, die im Zeugnis des 8. Schuljahres die folgende Voraussetzung 
erfüllen: Die Summe der dreifach gezählten Zeugnisnoten in den Fächern Deutsch und Mathematik 
und den dreifach gezählten gerundeten Durchschnitt aus den Zeugnisnoten in den Fächern Geogra-
phie/Naturlehre und Geschichte und der eineinhalbfach gezählten Zeugnisnoten in den Fächern Fran-
zösisch und Englisch und den einfach gezählten gerundeten Durchschnitt aus den Zeugnisnoten in den 
Fächern bildnerisches Gestalten, textiles Gestalten und technisches Gestalten und der einfach gezähl-
ten Zeugnisnoten in den Fächern Musik und Sport ergibt mindestens den Wert 78,75 
(3*D+3*M+3*GN/Gs+1,5*F+1,5*E+BG/TexG/TechG+Mu+Sp≥ 78,75). 

II.  
Diese Änderung ist zu publizieren; sie wird sofort wirksam. 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Dr. Guy Morin 
Die Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 


